
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 2007/6/27 B2177/06 ua
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.2007

Index

40 Verwaltungsverfahren

40/01 Verwaltungsverfahren außer Finanz- und Dienstrechtsverfahren

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Bescheid

VStG §52a Abs1

Leitsatz

Zurückweisung einer gesonderten, jedoch nicht gegen die Berichtigunggerichteten Beschwerde gegen einen

Berichtigungsbescheid; Einheit desBerichtigungsbescheides mit dem hinsichtlich der Tatzeit berichtigtenBescheid; im

übrigen Ablehnung der Beschwerdebehandlung

Entscheidungstexte

B 2177/06 ua

Entscheidungstext VfGH Beschluss 27.06.2007 B 2177/06 ua

Schlagworte

Bescheidberichtigung, Verwaltungsstrafrecht, VfGH / Legitimation
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